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Erwägungen

E. 1
Am 11. Juni 2014 eröffnete das Einzelgericht des Bezirksgerichts Zü- rich für eine
Forderung von Fr. 893.90 nebst Zins zu 5% seit 25. Mai 2013 zuzüg- lich Fr. 30.-- Mahn-
und Fr. 95.-- Inkassogebühren sowie Fr. 146.30 Betreibungs- kosten den Konkurs über den
Schuldner (act. 7). Mit rechtzeitig eingereichter Be- schwerde beantragte dieser die
Aufhebung des Konkursdekretes sowie die Ertei- lung der aufschiebenden Wirkung. Er
habe die Konkursforderung bereits vor der Konkurseröffnung an die Gläubigerin bezahlt
(act. 2).

E. 2
Mit Verfügung vom 27. Juni 2014 wurde der Schuldner darauf hinge- wiesen, dass er seine
Beschwerde innert der Beschwerdefrist hinsichtlich des Nachweises des
Konkurshinderungsgrundes (Kosten des Konkursamtes und noch offener Anteil der
erstinstanzlichen Kosten) ergänzen kann. Sodann wurde ihm Frist zur Leistung eines
Barvorschusses von Fr. 750.-- für das Beschwerde- verfahren angesetzt und der
Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt (act. 9). Noch am gleichen Tag leistete
der Schuldner den Barvorschuss und stell- te weiter die konkursamtlichen sowie die
erstinstanzlichen Kosten sicher (act. 11/ 1-2).

E. 3
Mit der Beschwerde können unbeschränkt neue Tatsachen geltend gemacht werden, die vor
dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Zudem sind
neue Behauptungen und Urkundenbeweise zu den drei gesetzlich vorgesehenen
Konkurshinderungsgründen nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG (Tilgung, Hinterlegung
oder Gläubigerverzicht) selbst dann zulässig, wenn sie erst nach dem erstinstanzlichen
Entscheid ergangen sind. Stützt sich der Schuldner auf solche erst nach der
Konkurseröffnung eingetretene Tatsachen, so hat er zusätzlich zu deren Nachweis seine
Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Die Beschwerde ist
innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Das bedeutet,
dass der Schuldner sowohl einen der drei Konkurshinderungsgründe als auch seine
Zahlungsfähigkeit innert der Rechtsmittelfrist nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen hat.
Nachfristen sind keine zu gewähren (BGE 136 III 294).

- 3 - Weist der Schuldner im Beschwerdeverfahren nach, dass er die der Kon- kurseröffnung
zugrunde liegende Forderung samt Zinsen und Kosten bereits vor Konkurseröffnung
bezahlt hat, ist für die Gutheissung der Beschwerde zudem er- forderlich, dass innert der
Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes
sichergestellt werden. In diesen Fällen sieht die Kam- mer nach ständiger Praxis vom
Erfordernis der Glaubhaftmachung der Zahlungs- fähigkeit ab; dies ungeachtet dessen, dass



der Schuldner – mit Blick auf die Si- cherstellung der Konkurskosten – auch auf erst nach
der Konkurseröffnung ver- wirklichte Tatsachen abstellt (vgl. zum Ganzen ZR 110/2011
Nr. 79). 4.a) Mit Einreichung der Beschwerde belegte der Schuldner mit einem Kon-
toauszug der ZKB, dass er mit Valuta vom 4. Juni 2014 und damit vor der Kon-
kurseröffnung die Konkursforderung samt Zinsen sowie Mahn- und Inkassoge- bühren und
Betreibungskosten inkl. Fr. 200.-- Gerichtskosten, total Fr. 1'417.95 an die Gläubigerin
bezahlt hatte (act. 5/3). Da der Vorinstanz indes kein Zah- lungsnachweis vorlag, eröffnete
sie den Konkurs zu Recht. b) Zu den Kosten, die der Schuldner dem Gläubiger gemäss Art.
172 Ziff. 3 SchKG zur Abwendung des Konkurses zu zahlen hat, gehören nebst den
Betreibungskosten auch die Kosten des Konkursamtes sowie des konkursrichter- lichen
Verfahrens (KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl., Art. 172 N 3; act. 8/4, Zif- fer 5 der
"wichtigen Hinweise"). Der Schuldner bezahlte bereits vor Konkurseröff- nung die in der
Vorladung erwähnten Gerichtskosten von Fr. 200.--. Die Gerichts- kosten fallen aber nur
dann in dieser Höhe an, wenn eine Erklärung des Gläubi- gers (Rückzug des
Konkursbegehrens oder Stundung) oder vom Schuldner nachgewiesene Gründe im Sinne
von Art. 172 ff. SchKG der Konkurseröffnung entgegenstehen. Vorliegend wurde der
Konkurs jedoch eröffnet, weshalb sich die effektiven Gerichtskosten auf Fr. 400.-- belaufen
(act. 7). Wie dargelegt hat der Schuldner nunmehr am 27. Juni 2014 und damit innert der
Beschwerdefrist so- wohl die Kosten des Konkursamtes als auch die noch offenen
Gerichtskosten von Fr. 200.-- sichergestellt (act. 11/2, act. 8/11, Art. 142 ZPO). Ebenfalls
rechtzeitig leistete er den Barvorschuss für das zweitinstanzliche Verfahren (act. 11/1). Die

- 4 - Voraussetzungen für die Aufhebung des Konkurses sind damit erfüllt, ohne dass, wie
unter Ziffer 3 erwogen, die Zahlungsfähigkeit zu prüfen wäre. Demzufolge erweist sich die
Beschwerde als begründet und ist gutzuheis- sen.

E. 5
Die Kosten beider Instanzen sowie des Konkursamtes hat der Schuld- ner zu tragen, da er
durch seine Säumnis das Verfahren verursacht hat. Für eine Kostenauflage an die
Gläubigerin besteht kein Grund (act. 2). Diese sah sich durch die verspätete Zahlung des
Schuldners überhaupt erst veranlasst, das Konkursbegehren zu stellen. Es ist Sache des
Schuldners, das Konkursgericht über vorgenommene Zahlungen in Kenntnis zu setzen.
Schliesslich liegt es in seinem Interesse, durch rechtzeitige Mitteilung an das Gericht die
Eröffnung des Konkurses wenn möglich abzuwenden. Es wird erkannt:
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